
Der Oberbürgermeister 
Dezernat, Dienststelle 
VI/62/620/2 
620/2 

Vorlagen-Nummer 

 0662/2015 

Stellungnahme zu einem Antrag 
öffentlicher Teil 

Gremium Datum 

Bezirksvertretung 3 (Lindenthal) 09.03.2015 

 

TOP 8.2.2. Entfernung leerstehender Telefonzellen im Stadtbezirk Lindenthal AN/0278/2015 

Die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Lindenthal bittet, folgenden Antrag zu beschließen: 
 
Die Bezirksvertretung beauftragt die Verwaltung, durch die Wahrnehmung eigener Rechte oder über 
entsprechende Verhandlungen mit der Deutschen Telekom, dafür Sorge zu tragen, dass teilweise 
schon seit Jahren leerstehende Telefonzellen nicht weiter das Stadtbild belasten. Hier kann mit einfa-
chen Mitteln ein Beitrag zur Entrümpelung des öffentlichen Raumes geleistet werden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
In Köln gibt es im Bereich des öffentlichen Straßenlandes drei Anbieter für öffentliche Telefonzellen. 
Die Deutsche Telekom AG – Telekom - ist verpflichtet, die Grundversorgung an öffentlichen Telefon-
einrichtungen sicherzustellen. Ihre Anlagen sind nach den Erfahrungen der Verwaltung stets in einem 
verkehrssicheren und sauberen Zustand. Kaum noch frequentierte Telefone werden nach gegenseiti-
ger Zustimmung abgebaut, so dass sich der Bestand aufgrund der zunehmenden Mobilfunknutzung 
schon erheblich reduziert hat.  
 
Neben der Telekom haben zwei weitere Anbieter die Berechtigung zur Aufstellung von öffentlichen 
Telefonen im Kölner Stadtgebiet erhalten. Bei beiden bestehen inzwischen Probleme mit der Unter-
haltung der Anlagen. Ein Abbau dieser Telefoneinrichtungen wird verfolgt, muss jedoch in einem for-
mellen ordnungsbehördlichen Verfahren durchgesetzt werden. Hierbei sind Fristen und Verfahrens-
schritte einzuhalten, die unter Umständen nicht zum sofortigen Abbau der Anlagen führen werden. 
Hinzu kommt, dass sich zumindest eine der beiden betroffenen Firmen in einem nicht abgeschlosse-
nen Insolvenzverfahren befindet. 
 
Hinweise auf nicht mehr benötigte oder nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand befindliche Tele-
fonanlagen nimmt die Verwaltung gerne auf und leitet hierzu weitere Schritte ein. 
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